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mm, den 18. Mai 1888. _ 26‚ Zugs-g

Amtlicher Theil.
A. Bekanntmachungen des Königlichen Landraths-Amts.

Nr. 166. Oels, den 13. Mai 1888.

Die Unfall- und Krankenversicherung der
in land- und forstwirthfchaftlichen Betrieben

beschäftigten Personen betreffend.
Nach § 5 des Statuts für die Schlesifche land-

wirthfchaftliche Berufsgenossenschaft werden die Ange-
legenheiten der Genossenschaft nach Maßgabe des Ge-
setzes vom 5. Mai 1886 (R.-G.-Bl. ·S. 132) und
des Preußischen Gesetzes vom»20 Mai 1887 (Gef.-
S. S. 189) durch die Genoisenschaftsversammlung
den Genossenschaftsvorstand, die Sektionsvorstande
und die etwa gewählten Vertrauensmänner verwaltet.

Für die Zusammensetzung der Genossenschaftsvev
sammlung enthält der § 6 des Statuts die nothige
Anleitung. Nach derselben hat sur jede Gemeinde
die Gemeindevertretung oder, wo eine solche nicht be-
steht, die Gemeindebehörde, für jeden Gutsbezirk der
Gutsherr, aus der Mitte der der Gemeinde beziehungs-
weise dem Gutsbezirk angehörenden, unter das land-
wirthschaftliche Unfallversicherungsgesetz fallenden Unter-
nehmer oder bevollmächtigten Betriebsleiter einen Wahl-
mann zu bezeichnen. Innerhalb der Sektion wählen
die derselben angehörenden Wahlmänner aus ihrer
Mitte einen Delegirten und einen Ersatzmann für den-
selben.

Zur Herbeiführung dieser Wahlen ersuche ich die
Herren Gutsherren, die Gemeindevorstände und die
Magisträte, mir die von ihnen resp. in den Städten
von der Stadtverordneten-Versammlung ernannten
Wahlmänner unter Angabe von Vor- und Zuname,
Stand und Wohnort bis zum 1. Juni cr. namhaft
zu machen.

Ich ersuche, die Ernennung überall nur auf
Unternehmer und solche Betriebsleiter, deren Jahres-
Vekdlenjt an Lohn oder Gehalt zweitausend Mark
übersteigt, zu richten.

Bezirke, aus denen mir die Namhaftmachung des
Wahlmannes bis zum 1. Juni cr. nicht zugegangen
sein sollte, müßten bei der Wahl des Delegirten und
des Ersatzinannes unvertreten bleiben.  

Nr. 167 Oels, den 14. Mai 1888.
Hierdurch bringe ich zur öffentlichen Kenntniß, daß

der Herr Ober-Präsident der Provinz Schlesien dem
Vorstande des Jnnungs-Ausschusses der vereinigten
Jnnungen zu Freiburg die Genehmigung ertheilt hat,
im Laufe des Monats Juli d. Js. eine Berloosung
verschiedener angelaufter Gegenstände zum Besten der
Bildung eines Fonds zur Unterstützung von allers-
schwarhen und hilfsbedürftigen Handwer ern und deren
Wittwen zu veranstalten.

Es lönnen 5000 Loose ä 1 M. innerhalb der
Regieiuiigsbezirke Breslau uud Liegnitz ausgegeben
werden.

Nr. 168. Oels, den 14. Mai 1888.
Jch bringe hierunter die Nachweisung der für

leistungsunfähige Schulgemeinden des hiesigen Kreises
zur Befoldung von Lehrern, Lehrerinnen und Adjuvanten
vom 1. April d. J. bewilligten Staatsbeihülfen zur
Kenntniß der Betheiligten und bemerke, daß die Be-
willigungen nicht eine persönliche Zulage für die Lehrer,
Lehrerinnen und Adjuvanten, sondern lediglich eine in
deren Gehalte schon inbegriffene Unterstützung der
leistungsunfähigen Schulgemeindemitglieder ist. Die
Unterstützung wird nur für die leistungsunfähigen Ge-
meindeglieder gezahlt und kommt den leistungsfähigen
nicht zu Gute.

Die Zahlung erfolgt durch die hiesige Kreiskasfe
gegen auf dieKönigliche Regierungshauptkasse in Breslau
lautende, amtlich beglaubigte Quittung des Lehrers 2c.
in vierteljährlichen am 1. Tage eines jeden letzten
Quartalsmonats sälligen Raten.

Zum Empfange der Staatsbeihülfen sind nur die
wirklich angestellten Lehrer ic» nicht aber die mit der
Vertretung oder vertretungsweisen Verwaltung von
Lehrer- und Adjuvantenstellen Beauftragten berechtigt.

Diejenigen Beiträge an Staatsbeihülsen, welche
in geringerer Zahl als bisher weiter bewilligt worden
sind, müssen von den Gemeinden aus eigenen Mitteln
übertragen werden und haben die Schulvorstände dafür
zu sorgen, daß die Lehrer in ihren Einlünften recht-
zeitig befriedigt werden.

 



  
 

 

 

  

» An Staatsuntetstützung ist gewährt
g _ aus deg Cälgnentarlfebtgrfteflmz
S g · Be i nun EI e ccUUgs OII s

ä N a m e 99: -— Pech g Cap.121.Tit. 27. Abth III. Pos.l
» des »Z- der Bemerkungen
Z Schuloms s Stelle Be- Beginn Endtermin

Z W . . der .
am. Pf» Bewilligungspercode

Kre s els. I
1 Baruthe ev. 4Lehrer- 290— 1. 4. 86 31. 3. 89
2 Beknstadt » 900—— „ „ 87 „ „ 90
3 n roth-LI- n 600 ·- » n 87 n n 90

4 Bohrau ev. » 20 — » » 88 » » 93
5 Buselwitz » ,, 239 ——— „ „ 88 „ „ 93
6 Crompusch » » 540 — » » 88 „ „ 89
7 Dörndorf » » 235 —- » » 87 „ „ 90
8 Eichgrund » 313 -—- „ „ 87 „ „ 90
9 Klein-Ellguth » 2 n 100 '— n n 87 n n 90

10 Stewüllgutb n n 430— - n n 88 n n 89

11 Poln.-Ellguth ,, » 194 — » » 88 » » 93
12 Galbitz n n 82 _ n n 88 n n 93

13 Gimmel » » 127 —- » » 88 » » 93
14 Göklitz n n 290 — n n 86 n n 89

15 Groß-Graben » 2 » 60- „ „ 87 » » 90
16 Sgönigern n n 205 "— n n 86 n n 89

17 Hundsfcld » 1 n 50 _ n n 88 n n 89

18 kath. » 32 —- » » 88 » » 89 für die Gemeinde Pawel-
19 Jäntschdorf ev. » 100F— » » 86 » ,, 89 witz, Kreis Trebnitz
20 Dorf Juliusburg kath. » 415’— » » 88 „ „ 89
21 Kokschlitz CD. n 60 — n n 86 n n 89

22 Kunzendorf n n 96 — n n 88 n n 93

23 Bamperßborf n n 200'— n n 87 n n 90

24 Langcnhof n 180.— n n 86 n n 89

25 Langewiese kath. » 120.—— » » 88 ,, „ 93
26 Submigßborf ev n gll— n n 88 n n 93

27 Malicks n n 200— n J9 88 n n 93

28 Mikkau n n 200 — n n 88 n n 93

29 Mühlcltschütz Mittel-- n 2 n 169 — n n 88 » n 93

30 n Klein« n n 304 — n n 88 n n 93

31 Muhlwitz n n 70 "— n n 86 » » 89
32 thschc n 186 — n n 88 n n 89

33 Klein-Das kath. n 90 n n 86 n n 89

34 Oftrowine ev. » 158 » » 86 » » 89
35 Patschkcy n n 416 — n n 88 n n 93
36‘Biicbfame n n 471 n n 88 n n 89

37 IBDIICIIDIB n n 120 n n 86 n « 89

38 äßrießen n n 112 — n n 88 n n 89

39 ‘Büblau n n 300 — n n 87 n n 90

40 Raakc n n 326 — n n 87 " " 92

41 Rathe n 194 — n n 88 " " 89

42 gabemiß kaxh n 86 _ n n 88 " " 89

43 Schickerwitz ev· » 299 —- ,, » 88 » » 89
44 Schlcibitz n n 340 — n n 86 n n 89

45 äcbönau n n 130 — n n 86 n n 89

46 Schwicksc n n 224 — n n 86 n n 89

47 Sibyllcnort n n 90 — » n 86 n n 89

48 äpabliß n n 108 — n n 88 n n 89

49 Stein n n L: n n 88 n n 89       
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· An Staatsunterstützung ist gewahrt
ä- aus dein Elementarlehäerstellen-
E . .. Verbesserungsfon s.
Z N a m ° å «Bez"chmmg Cap.121. Tit. 27. Abtheil.1ii. Pos.1.
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g- S: ‚ .

Z Cädwlorteö. s 6thIe Be- Beginn Endtermin

»g- trag des
N an. Pf« Bewilligungsperiode

FähStkeyntz ev. Lehrer- 200—— 1. 4. 88 "—31. 3. 89
ÖLätann » » 53“— » » 88 » N 89

52 Ulbersdorf » » 128——— „ „ 88 „ „ 89
53 Weidenbach » » 150—— » » 86 „ » 89
54 Weißensee · » „ 350—— „ „ 86 „ „ 89
55 Wildschütz » n 290- » » 86 » » 89

56 Wilhelminenort » ,, 171— » » 86 „ „ 89
57 Zantoch ,, » 396— ,, » 87 l „ „ 90

Ö8äöefiel » » Eg— » n gg »- » gg

59 Zucklau » » c — » » » »
60 Aillerheiligen » Adjuv.- 120— » ,, 87 » » gg Gehalts-Zuschuß
61 Dor cvuliusbur ,, ,, 136— „ „ 88 „ » »

62 » f J » g » » 120 «- » » 88 » » 93 Ver-Zuschuß-

63 Stadt ,, » » 100—- » » 86 » » 89 Gehalts-Zuschuß
64 Klein-Oels kath. » 60— „ » 87 » » 90 »
65 Wilhelminenort ev. » 100— „ » 87 » » 90 » »

f-

Nr. 169- Oels, den 12. Mai 1888. Zunächst ist zu beachten, daß die (Ermahnung
Nachstehend werden die Namen des Vorsitzenden

und des Stellvertreters, sowie der Beisitzer und stell-
vertretenden Veisitzer des Schiedsgerichts für die
Sektion des Kreises Oels der Schlesischen landwirth-
schaftlichen Berufsgenossenschaft zu Breslau zur
öffentlichen Kenntniß gebracht.

Sitz des Schiedsgerichts: Oels. Vorsitzenden
Graf Deym, Regierungs-Rath zu Breslau.

Stellvertreter: Freiherr von Rechenberg, Re-
gierungs-Assessor zu Breslau.

Beisitzer:
1. 2zithakoratsbesitzer August Graf von Kospoth auf

rie e,
2. Erbscholtiseibesitzer Robert Grünig zu Jenkwitz,
3. Vogt Karl Gloffke zu Briefe,
4. Forstarbeiter Julius Mierzwa zu Kraschen.

Stellvertretende Beisitzer:
ForstmeisterBolko von Hahn zu Vorstadt Beriistadt.
Fabrik- und Grundbesitzer Konrad Willmann zu
Patschkey,
Gutsbesitzer August Pietsch zu Ober-Prietzen,
Erbfcholtiseibesitzer Otto Seupin zu Jxenkwitz,
Vogt Pilhelm Schwarz zu Ober-Schönau,
Lohngaktueik Heinrich Zolker zu Nieder-Schönau,
Vogt Gottlieb Deutsch zu Neudorf b. B.,
Vogt Karl Katerbe zu Dom. Hundsfeld.

Nr. 170.. Breslau, den 1. Mai 1888.
« Es ist zur Sprache gekommen, daß bei der Bei-

treibung rückständiger Beiträge für Berussgenossen-
schaften zum Theil von unrichtiigen Gesichtspunkten
ausgegangen wird. . »
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der Beiträge zu Berufsgenossenschaften für den Geltungs-
bereich des Unfallversich erungsgesetzes vom 6. Juli 1884
(Reichs-Gesetzblatt S. 69), des Gesetzes über die
Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom
28. Mai 1885 (Reichsgesetz-Bl. 6. 159), des Gesetzes,
betreffend die Unfallversicherung der Seeleute 2c. vom
15. Juli 1887 (Reichsgesetz-Bl. S. 329) und des
Gesetzes, betreffend die Unfallversicherung der bei
Bauten beschäftigten Personen vom 11. Juli 1887
(Reichsgesetz-Bl. S. 287) lediglich den Organen der
Genossenschaften selbst obliegt. Die Gemeinden oder
Staatsbehörden können daher für den Geltungsbereich
der bezeichneten Gesetze mit der (Einatmung von Vei-
trägen zu Berufsgenossenschaften, wofürPebegebühren
zu entrichten wären, überhaupt nicht be aßt werden.
Nur die Beiträge zu den land- und forstwirthschaftlichen
Verufsgenossenschaften und die Prämien, welche für
die Unfallversicherung der bei Regiebauten beschäftigten
Personen an die Versicherungsanstalten der Baugewerbe-
Berufsgeno senschaften abzuführen sind, müssen nach
§ 81 des eichsgesetzes vom 5. Mai 1886 (Reichs-
gesetz-Bl. S. 132) bezw. nach §25 des Reichsgesetzes
vom 11. Juli 1887 (Reichsgesetz-Bl. 6. 287) von den
Gemeindebehörden eingezogen und an die Berufs-
genossenschaften abgeführt werden. Hierfür steht den
Gemeindebehörden eine Hebegebühr zu, welche nach
den inzwischen erlassenen Vorschriften auf 40/0 fest-
gesetzt ist.

Verschieden von der Einziehungd von Geldbeiträgen
ist die Zwangsbeitreibung rückstän iger Beiträge der
Berufsgenossenschaften. Hierfür stehen den Voll-
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streckiingsbehörden »Hebegebühren« überhaupt nicht zu,
da die Hebegebühren nur eine Gegenleistung für die
Einziehung von (freiwillig gezahlten oder zwangsweise
beigetriebenen) Beiträgen, nicht aber für die Zwangs-
vollstreekung darstellen. Für letztere kommt im Wesent-
lichen nur die Erftattung der entstandenen Kosten
bezw. baaren Anslagen in Betracht.

Nach §74 des Unfallversicherungsgesetzes vom
6. Juli 1884 unb den gleichartigen Bestimmungen der
übrigen Gesetze über Uiifallversicheiniig sollen rück-
ständige Beiträge in derselben Weise beigetrieben werden,
wie Gemeindeabgaben. Dieselbe Bestimmung enthält
§ 45 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni
1883 (Reichsgesetz-Bl. S. 73). Der Grund für diese
Vorschrift ist ersichtlich der gewesen, daß bei der
Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in den einzelnen
Bundesftaaten eine andere, allgemein zutreffende
Bestimmung, durch welche die Beitreibung dieser Bei-
träge nach Art derjenigen öffentlich rechtlichen Abgaben
hätte geregelt werden können, nicht gefunden werden
konnte. Bei der unzweideutigen Fassung des Gesetzes
ist die Annahme ausgeschlossen, als habe durch jene
Vorschrift nur ein wangsverfahren überhaupt vor-
gesehen, die Art des wangsverfahrens aber freigestellt
werden sollen. Es darf vielmehr die Zwangsbeitreibung
rückständiger Genossenschaftsbeiträge nur in der Form
der Beitreibung von Eominunalabgaben erfolgen; Voll-
streckiingsbehörden sind also ausschließlich Gemeinde-
behörden; es ist unzulässig, die Zwangsbeitreibung
anderen Behörden, insbesondere denjenigen Staats-
behörden, welche nur Staatssteuern und ähnliche Ab-
gaben, nicht aber Abgaben an die Gemeinden beizu-
treiben haben, zu übertragen. Behörden der letzteren
Art haben Anträge der Bernfsgenossenschaften aus
zwangsweife Beitreibung von Genossenschaftsbeiträgen
abzulehnen; die Genossenschaftsvorstände haben der-
artige Ersuchen ausschließlich an die Gemeindevorstände
zu richten und diese haben alsdann die Zwangs-
vollstreckungdurchdieVollstreckungsbehördederGemeinde
nach den Vorschriften der Allerhöchsteii Verordnung
vom 7. September 1879 Gesetz-Sammlung S. 591)
und der dazu ergangenen Ausführungsanweisung vom
15. September 1879 zu veranlassen. Hierfür sind
lediglich die der Gemeinde aus der Erledigung der
Requisition etwa erwachsenden ,,baaren Auslagen« von
der Berufsgenossenschaft zu erstatten, da die Vorschrift
des § 101 Abf. 2 des Unfallversicherungsgesetzes auch
auf derartige Fälle bezogen werden muß. Demgemäß
muß bei der Zwangsbeitreibung rückständiger Genossen-
schaftsbeiträge auch die Vorschrift im Artikel 3 Abs. 2
der Ausführungsanweisung vom 15. September 1879,
betreffend die Festsetzung eines von der Behörde oder
Eorporation, für deren Rechnungdie Zwangsbeitreibung
erfolgt, zu entrichtenden ,,Beitrages zu der Remuneration
der Vollstreckungsbehörde und der Vollziehungs-
beamten« außer Anwendung bleiben.

Die Verpflichtung der Genossenschaften zur Er-
ftattung der bei der Zwangsbeitreibnng entstehenden
,,baaren Anslagen« kann felbstredend nur dann praktisch
werden, wenn den Gemeinden derartige baare Aus-
lagen wirklich entstanden sind. Dies kann nur dann

 

eintreten,« wenn die Zwangsvollstreckun an oder
zum Theil fruchtlos ausfällt. Denn dige äesazmmten
Kosten der wangsvollstreckung, einschließlich der
Gebuhren des ollziehungsbeamten nnd etwaiger Portos
kosten, fallen dem Schuldner zur Last und werden
vorweg ans den ·eingezogenen Geldern entnommen.
Bei»»Unzuianglich»keit dieser Gelder werden aus denselben
znnirchst die Gebuhren der Vollziehungsbeamten, sodann
die ubrigen Kosten der Zwangsvollstreckung berichtigt;
erst »der dann noch ubrig bleibende Rest ist an die
requirirende Behörde abzuführen (§ 56 Buchstabe d
§ 57 V. vom 7. September 1879). «

Zu den gemäß § 101 des Unfallversicherungs-
gefetzes eventuell zu erstattenden baaren Auslagen der
Gemeinden gehören guch die bei derZwangsvollstreckung
ausgehauenen Gebuhren der Vollziehungsbeamten
unter der Voraussetzung, daß die letzteren nach den
bezuglichen Anstellungsverträgen der Gemeinde gegen-
aber Anspruch aufErftattung derartiger Aiissälle haben.
Jst dies nicht der Fall, so hat die Gemeinde für diese
Ausfalle nicht aufzukommen, kann sie alfo auch den
Berufsgenossenschaften nicht als ,,baare Auslagen« in
Rechnung stellen. Gebühren an die Vollstreckungs-
behörde hat der Schuldner nicht zu entrichten; der-
artige ,,Hebegebühren«« können also auch nicht ausfallen
und Seitens der Gemeinden von den Berufsgenossen-
schaften nicht erstattet verlangt werden.

Hiernach haben die Berufsgenossenfchaften un-
beschadet der Vorschriften über die Einziehung der Bei-
träge für die land- und forstwirthfchaftlichen Berufs-
genossenschaften und über die Einziehung der an bie
Versicherungsanstalten der Baugewerbetreibenden ab-
zuführenden Prämien für die Zwangsbeitreibung rück-
ständiger Beiträge »Hebegebühren« niemals zu bezahlen,
Gebühren der Vollziehungsbeamten den Gemeinden
aber nur in dem Falle zu ersetzen, daß diese Gebühren
von dem Schuldner nicht zu erlangen gewesen sind
nnd auf Grund der Anstellungsverträge von der Ge-
meinde an den Vollziehungsbeamten haben gewährt
werden müssen.

Es wird die Erwartung ausgesprochen, daß
fortan von Seiten der Gemeindebehörden nach den
vorstehend entwickelten Grundsätzen verfahren werden
wird. Die ländlichen Gemeindebehörden sind hiernach
zu verständigen; die Herren Landräthe wollen auch
dafür Sorge tragen, daß von Seiten der Letzteren
die vorgedachten Grundsätze genau beachtet werden.

KgL Regierungs-Präsident
von Sander.

Oels, den 11. Mai, 1888.
Vorstehende Verfügung bringe ich hierdurch zur

Kenntniß der Ortsbehörden des Kreises.

Nr. 171. Berlin, den 19. April 1888.
Bekanntmachung.

wegen Ausreichung der Zinsscheine Reihe IV. zu den
Schuldverschreibungen der Preußifchen konsolidirten

4prozentigen Staatsanleihe von 1876 bis 1879.
Die Zinsscheine Reihe IV Nr. 1 bis 20 zu den

Schuldverschreibnngen der Preußischen konsolidirten
4prozentigen Staats-Anleihe von 1876 bis 1879

Nebst zwei Icilagem «



1. Beilage zu Nr. 20 des Oelser Kreisblattes.
"ber die in en ür die Zeit vom 1. Juli 1888 bis

go. JuniZlst nfebst den Anweisungen zur Abhebun

der folgenden Reihe werden vom 1. Juni b. J. a
von der Controle der Staatspapiere hierselbst,

Oranienstraße 92/94, unten links, Vormittags von 9

bis 1 Uhr, mit Ausnahme der Sonn- und Festtage
und der letzten drei Geschäftstage jeden Monats, aus-

gereicht werden. _
Die Zinsscheine können bei der vControle selbst

in Empfang genommen oder durch die Regierungs-

Zauptkassem sowie in Frankfurt a. M. durch die
reiskasse bezogen werden.

Wer die Empfangnahme bei der Controle selbst

wünscht, hat derselben persönlich oder durch einen Be-
auftragten die zur Abhebung der neuen «Reihe be-
rechtigenden Zinsscheinanweisungen mit einem Ver-
zeichnisfe zu übergeben, zu welchem Formulare ebenda

und in Hamburg bei dem Kaiserlichen Postamte Nr. 1
unentgeltlich zu haben sind. Genügt dem Einreicher
eine numerirte Marle als Empfangsbescheinigung
so ist das Verzeichniß einfach, wünscht er eine aus-
drückliche Bescheinigung, so ist es doppelt vorzulegen.
Jm letzteren Falle erhalten die Einreicher das eine
Exemplar, mit einer Empfangsbescheinigung versehen,
sofort zurück. Die Marke oder Empfangsbescheini-
gung ist bei der Ausreichung der neuen Zinsscheine
zurückzugeben. »

Jn Schriftwechsel kann die Controle der
Staatspapiere sich mit den Inhabern der Zinsschein-
anweisungen nicht einlassen.

Wer die Zinsscheine durch eine der oben ge-
nannten Provinzialkassen beziehen will, hat derselben
die Anweisungen mit einem doppelten Verzeichnisse
einzureichen. Das eine Verzeichniß wird, mit einer
Empfangsbescheinigung versehen, sogleich zurückgegeben
und ist bei Aushändigung der Zinsscheine wieder ab-
zuliefern. Formulare zu diesen Verzeichnissen sind
bei den gedachten Provinzialkassen und den von den
Kisiniglichen Regierungen in den Amtsblättern zu be-
zeichnenden sonstigen Kassen unentgeltlich zu haben.

Der Einreichung der Schuldverfchreibungen be-
darf es zur Erlangung der neuen Zinsscheine nur
dann, wenn die Zinsscheinanweisungen abhanden ge-
kommen sind; in diesem Falle sind die Schuld-
verschreibungen an die Controle der Staatspapiere
oder an eine der genannten Provinzialtassen mittelst
besonderer Eingabe einzureichen.

Hauptverwaltung der Staatsschulden. Sydow.

Vreslau, den 27. April 1888.
Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch mit

dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß
Formulare zu· den erwähnten, mit den zuletzt aus-
gegebenen ansscheinanweifungen der bezeichneten
Schuldverschreibungen gleichzeitig abzugebenden Ver-
keichnisfen,·bei unserer Hauptkasse, sowie bei sämmt-
ichen Kreiskassen unseres Bezirles unentgeltlich in
Empfang genommen werden können.

— Königliche Regierung.
Frhr. Juncker von Ober-Conreut.

 

 

 

 

Oels, den 12. Mai 1888.
Vorstehende Vetanntmachung bringe ich hierdurch

zur Kenntniß der Kreisbewohner.

Nr. 172.- Berlin, den 23. April 1888.
Jn Veranlassung eines Specialfalles, betreffend die

von zwei Oesterreichischen Staatsangehörigen katholischer
Confession vor einem Preußifchen Standesamte ge-
schlossene Ehe, ersuche ich Ew. Exeellenz ganz ergebenst,
die Standesbeamten der dortigen Provinz über die nach-
stehend erwähnten Vesonderheiten des Oesterreichischen
Eherechts zur Nachachtung mit Belehrung zu versehen:

1. Nach §§ 93, 108, fgg. 111 fgg. des Oester-
reichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs ist
die ,,Scheidung einer Ehe nicht identisch mit der
,,Trennung« derselben. Die ,,Scheidung« bedeutet
nicht die Auflösung der Ehe, sondern nnr die
Seperation der Eheleute.

2. Die ,,Scheidung« findet auch außerhalb des
Prozesses, auf Grund erklärten Einverständnisses
der Eheleute, vergleichsweise zu gerichtlichem
Protokolle statt. Durch gerichtliche Verfügung
wird in solchen Fällen die eingeständliche Scheidung
festgestellt und bewilligt.

3. Ein derartiges Protokoll mit der darauf erfolgen-
den gerichtlichen Verfügung ist solgeweise wesent-
lich zu unterscheiden von gerichtlichen die Trennung
der Ehe aussprechenden Erkenntnissen; — nur
solche Erkenntnisse bewirken die nach § 34 des
Reichsgesetzes vom 6. Februar 1875 zur Wieder-
verheirathung erforderliche Auflösung des bis-
herigen Ehebandes.
sämmtliche Herren Ober-Präsidenten mit Aus-
nahme von Schlesien.
Abschrift lasse ich Ew. Excellenz in Erwiderung

des gefälligen Berichts vom 9. Februar d. J., dessen
Anlagen anbei zurückerfolgen, zur gesälligen gleich-
mäßigen Nachachtung ganz ergebenst zugehen.

Der Minister des Innern.
. J. V.: gez. Herrsurth.

An den Kgl. Ober-Präsidenten, Wirlklichen Geheimen Rath
Herrn Dr. v. Sehdäwiltzegxcellenz Vreslau.

Oels, den 14. Mai 1888.
Vorstehendes Rescript bringe ich ierdur ur

Kenntniß der Herren Standesbeamten dehs Kreisksz
Der Königliche Landrath.

von Kardorss.

An

 

B. Bekanntmakhungen anderer Behörden.
Oels, den 1. Mai 1888.

»Steckbriefs-Erneuerung.
Der hinter der Dienstmagd Rofina Schmiady

aus Schmoltschütz Kreis Oels, am 25. Mai 1887
diesseits erlassene Steckbries wird hiermit erneuert.

Der Erste Staatsanwalt.
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» Breslau, den 4. Mai 1888.

Bekanntmachung.
Jn dem Orte Postelwitz bei Bernstadt ist am

1. Mai eine Posthülsstelle eingerichtet worden, welche
den Verkauf von Postwerthzeichen vermittelt und zur
Annahme von Postsendungen dient.

Der Kaiserliche Ober-Postdirektor.
Schöppctc

Breslau, den 30. April 1888.

Bekanntmachung.
Benutzung der Annahmebücher der Landbriefträger

Seitens des Publikums.
Nach § 24 Absatz V der Postordnung hat jeder

Landbriefträger auf seinem Bestellungsgange ein

 

 

- Annahme-such mit sich zu führen. weiches zur Ein-
tragung der von ihm angenommenen Sendungen mit
Werthangabe , Einschreibsendungen ," Postanweisungen ,
ewöhnlichen Packete und Nachnahmesendungen dient.

tll der Absender die Sendung selbst eintragen, so
hat« der Landbriesträger demselben das Buch vorzulege n.
Bei Eintragung Seitens des Landbriefträgers muß dem
Absender auf Verlangen durch Vorlegung des Buches
die Ueberzeugung von der stattgehabten Eintragung
gewährt werden. Diese Anordnung; welche der länd-
lichen Bevölkerung ein Mittel der Sicherstellung bieten
soll, wird hiermit von Neuem zur allgemeinen Kenntniß
gebracht.

Der Kaiserliche Ober-Postdirektor.
’—

 



2. Beilage zu Nr. 20 des Oelser Kreisblattes.
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n der ran öfifcheu Arbeiterbewegnng „
habengfid) jünigft Exscheinungemgezeigh die zunachst

ben Staatsleitern der Republik Kopfschmerzen bereiten
mögen, aber auch unsere Beachtungverdienem die

eine betrifft die Ursachen von Arbeitseinitellungen, die

andere das Verhalten d»es Pariser Gemeiiideraths zu

den socialistifchenAnspruchen. · · « _
Die soeialistische Partei Frankreichs ist in eine

Anzahl Gruppen getheilt, deren Fuhrer sich »unter-

einander auf das bitterste befehden nnd das sicherste

Mittel,· sich Anhang zu verschaffen, darin erblicken,

daß sie sich in der Aufhetzung der Arbeiter gegenseitig
zu iiberbieten suchen. JU» ber ‚Cächurung Pes Hasses
gegen die ,,Ausbeuter«« sind sie alle einig und fast

täglich kann man die Empfehlung vdn Dolch, Raub

und Brandstiftuiig als die geeignetfteii Mittel zur

Rettung des Proletariats aus der Knechtschaftfder
»Ausbeuter« in den Artikeln von Pariser Arbeiter-
blättern oder in Versammlungsberichten «lesen. «Jn
wahrhaft scheußlicher Weise war von einem. dieser
Mittel bei der Ermordung des Grubendirektors
Watrin beim Ausbruch des Strikes in Deeazeville vor
zwei Jahren durch Kohlenarbeiter Gebrauch gemacht
worden, welche durch Pariser Agitatoren aufgehetzt
waren. Aus dem Namen des Opfers wurde dann
ein neues Wort ,,watriniren« als Bezeichnung für
,,Hinrichtungen« mißliebiger Aufseher und Unternehmer
gebildet.

Unwillkürlich wird man an diese Vorgänge er-
innert, wenn man neuerdings liest, daß der schwebende
große Strike der Glasarbeiter bei Paris vornehmlich
durch das an die Fabrikanten gestellte Verlangen
hervorgeruer worden ist, einem Direktor namens
Amiable aus Belgien, »den Hofhund des ausbeuten-
den Kapitalismus, den exotischen Geier, den Galeeren-
auffeher 2c.« zu entlassen. Ein angesehenes Pariser
Blatt macht selbst auf den neuen Charakter der
Strike aufnierkfam. Früher handelte es sich bei
diesen Arbeitseinstellungen um eine Lohnerhöhung
oder um eine Herabsetzung der Arbeitszeit. Jetzt
aber treten diese rein materiellen Fragen immer mehr
in den Hintergrund: es ist den Arbeitern hauptsäch-
lich darum zu thun, ihren Willen in Betreff des
sBeamtenpersonals dem sie unterstellt sind, durchzu-
etzen.

Minder auffällig erscheint dieser Charakter der
Pariser Strikes, wenn man bedenkt, daß der in seiner
Mehrheit aus Soeialisten, Communisten und Ultra-
radicalen bestehende Pariser Stadtrath den Ansprüchen
der »Arbeiter Vorschub leistet. Er hat beschlossen, den
Stklke der Glasarbeiter mit einer Geldspende von
10000 FWUCS zu unterstützen. Er hat weiter eine
Mußnllhme»ge·troffeu, der zufolge die Arbeitsdauer
yet Ellen stadtilchen Arbeiten 9 Stunden täglich nicht
uberfteigen svlj Und nur während 5 Tagen in der
Woche gearbeitet werden darf. Die nächste Folge
wird fein, daß der Stadtsäckel von Paris fehr erheb-
lich erleichtert wird, da der Ausfall an Arbeitszeit
durch Mehranstellung von Arbeitern, die sämmtlich
einen fur 7 Wochentage ausreichenden Lohn erhalten

  

:- 

sollen, gedeckt werden muß. Die weitere Folge ist,
daß, wenn der größte Arbeitsgeber von Paris ein
solches Beispiel giebt, die Arbeiter von nicht städtischeii
Unternehmern es nicht verstehen werden, wenn sie für
den gleichen Lohn, den ihre bevorzugten Collegen er-
halten, volle 6 Tage bei vielleicht zehn- oder elf-
stündiger Arbeitszeit arbeiten sollen. Die Unzufrieden-
heit wird weite Kreise ziehen und durch Arbeitsein-
stellungen eine allgemeine Hiiiaiifschraubung der Löhne
zu bewirken suchen. Dabei muß man nicht vergessen,
daß Frankreich an einer schweren wirthschaftlichen
Krisis leidet, welche bei solcher künstlichen Steigerung
der Ansprüche der Arbeiter zu Zerrüttungen führen
muß. Die Arbeiter werden sich auch mit den 9 Stunden
täglicher und 5 Tagen wöchentlicher Arbeit nicht be-
gnügen und damit beginnen, ihre Wohlthäter im
Stadtrathe zu ihren Sklaven zu machen. Das ist
der Weg zum Bürgerkriege.

Amerika
ist noch immer das wirthschaftliche und politische
Eldorado für deutsche Auswanderer und Freisinnige.
Freilich hat diese Ueberzeugung durch neuere Er-
scheinungen, welche auf focialem Gebiete hervortrateii,
schon eine starke Erschütterung erlitten: die Zunahme
des soeialdemokratischeii und anarchistischeii Elements,
welches zeitweise zu einer förmlichen Gefahr für
Sicherheit und Leben wurde und Handel und Verkehr
in’s Stocken brachte, hat das Bild von dem Jdeal
der Freiheit, welches nach herkömmlichen Begriffen
in den Vereiiiigten Staaten verkörpert sein soll, in
Etwas getrübt. Gleichwohl spielt Amerika in der
Auffassung eines großen Theils der Deutschen noch
immer die Rolle eines Faktors, mit dem alle Begriffe
der wirthschaftlichen und politischen Vollkommenheit
verbunden sind. Die letztere lassen wir hier auf sich
beruhen; daß aber auch in wirthschaftlicher Beziehung
dort nicht Alles Gold ist, was glänzt, geht aus einem
vorKurzem veröffentlichten, auf statistischen Mittheilungen
des Ackerbau-Departements beruhenden Berichte aus
Washington hervor, welcher über die Lage der Land-
wirthfchaft in Amerika ganz neue Gesichtspunkte
verbreitet.

Hiernach befindet sich vornehmlich die landwirth-
schaftliche Produlition in einer großen Nothlage. Die
ackerbauende Bevölkerung kommt nicht mehr auf ihre
Kosten und verlangt immer lauter Steuerermäßigung.
Fast alle Farmen im Osten sind zu zwei Dritttheilen
ihres abgeschatzten Werthes mit Hypotheken belastet,
und die Möglichkeit, sie selbst zur Hälfte des Preises,
den sie vor einigen zwanzig Jahren gekostet haben,
loszu chlagen, wird immer geringer, da sich die Nach-
frage nach landwirthschaftlichen Betrieben, die immer
geringere Ausbeute liefern, fortwährend verringert.
Auf diesen Rückgang im Osten hat wesentlich die
starke Concurrenz der westlichen Staaten in der Ge-
treideproduktion eingewirkt. Aber auch im Westen
geht die Landwirthsehaft zurück. Das Ackerbau-De-
partement in Washington berichtet in seiner neuesten
statistischen Nachweisung, daß allein auf Farmen in

 



ehn Ackerbaustaaten des Westens 3422 Millionen
ollars f: 13 688 Millionen Mark) Hypotheken

ruhen! Die Hypotheken find meist zu 8 bis 10 Pro-
zent zu verzinsen, die Hypothekenbefitzer sind gewöhn-
lich Capitalisten in den industriellen Zentren Neu-
Englands, in Schottland und England!

_ Diefe eolofsale Verschuldung der Landwirthschaft
in der Neuen Welt ist offenbar die Folge der fort-
wöhrenden Herabdrückung der Preise für die land-
wirthschaftlichen Produkte auf dem Weltmarkt, die nicht
nur über die deutsche Landwirthschaft eine so große
Noth gebracht, sondern den Amerikanern selbst in’s
Fleisch geschnitteii hat. Als Deutschland sich gegen
diese Schleuderpreise durch Zölle zu schützen suchte,
waren unsere Freihändler förmlich erbittert, daß man
den Ainerikanern, den Wohlthätern der Menschheit,
den Abfatz ihrer Produkte zu erschweren suchte; sie
wollen von einer Hilfe für die verschuldete Landwirth-
fchaft überhaupt nichts wissen. Amerika hat keine
alten Schulden, überdies einen außerordentlichen
Reichthum des Bodens, dessen Produkte über den
eigenen Bedarf der Bevölkerung weit hinausgehen
und deshalb nicht geschützt zu werden brauchen.
Wenn trotzdem hier die Landwirthschaft mehr und
mehr verschuldet und zurückgeht, fo ist daran wohl  

we«-"entlich die Spekulation, um T· 'l .
erstehende Coneurrenz in Jngien SclheilildFUch die nen

Für Leute, welche in Amerika Landwirt a
treiben» wollen-» sind die Verhältnisse hiernach Eilige:_orbentltch uiigunstig Jndeß hat die mißliche Lage
in welche die amerikanische Landwirthschaft gerathen-Pech ein Gutes; sie berechtigt zu der Erwartung daß
Almerika seine Produktion nicht werde weiter steigern
konnen und daß fomit die Zeit für ein Aufathnien
unserer Landwirthschast nicht fern sein werde.

 

 

Die gelesenste Gartenzeitschrift — Au la e 37000' ' ·per praktische Rathgeber im Obst-s und Gaitåwau— erscheilnfijeden Sonntag reich illustrirt. Abonnement vierteljährlich 1 M.Probenummern gratis und franlo durch die Königliche Hof-buchdruckerei Trowitzfch und Sohn in Frankfurt a. O.
Aus dein Inhalt der neuesten Numme : Ausbre n

der uberzähligen Früchte (illuftrirt). — Die rDüngung frckifech
g pflanzter Baume. -—Ueber das Gießen im Freien (illuftrirt).
-—« Der Orbcii-Apsel. »-— Zur Melonenzucht im Freien. —-
Eine neue Primelart (illuftrirt). —- Gegen die Taufendfüßler,
welche den Bohnen und anderen Gemüfesamen so schädlich
sind. -- Die Gladiolem —_ Gartenrundschau. —- Noch einmal
die« Ergebnisse der vorjiihrigen Spargeleoneurrenz. -— Kleinere
Mittheilungen («illuftrtrt). —- Briefkasien (illustrirt). —- Frage
an die Mitarbeiter und Leser. s- Gemüfe-Marktpreife für die
laufende Woche.

sent-errichteten- final:ins eagreeccimkwnggecskusmai-M-predigen in der S lo kirche:
ärühpredigt 6 Uhr: Herr Diakonus Biehler.
mtspredigt 9 Uhr: Herr Superintendent
Ueberschär. ·

Nachmittagpredigt 11/,| Uhr: Herr Propft Thiel-
mann.
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(auf Gegensntigiicit).
Dieselbe versichert Bodenerzeugnisse zu soliden Prämiensätzen und den be-

kannten, außerordentlich günstigen Versicherungs-Bedingungen gegen Hagelschaden.
Die Schäden werden conlant und thunlichst unter Zuziehung von Landes-
deputirten regulirt und binnen Monatsfrist nach Feststellung voll und banr Jn der St. Salvator-Kirche:

Mittags 12 Uhr: Herr Diakonus Biehler.
Amtswoche: Herr Diakonus Biehler.

Am 2. heiligen Pfingsttage
predigen in der Schlo kirche:

*9) Frühpredigt 6 Uhr: Herr Superintendent
Ueberschcir. .

*) Amtspredigt 9 Uhr: Herr Propst Thul-
mann. «

*) Nachmittagpredigt 11/2 Uhr: Herr Diakonus
Biehler. .

Jn der Propft-Kirche: .
Mittags 12 Uhr: Herr Propft Thielmann.

Am PfiMft-Dienstag:« »
früh 8 Uhr: die 2. öllner’sche Stiftspredigt:
Herr Propst Thielmann.

*) Collekte für die Preußifche Hauptbibel-
gesellschaft.

Domtntnm Pirsehen,
Kreis Trebnitz, verpachtet im Ganzen
oder parzellenweise meistbietend gegen
Baarzahlung cirea 30 Morgen bei
Polnisch-Hammer gelegene

Wi e s e n.
Termin auf der Wiese am

Sonnta , den 27. Mai,
Na mittags 2 llhr.

Angebote werden auch fchon vorher
von der Gutsverwaltung entgegen-
genommen.

bezahlt. Versicherungen auf mehrere Jahre genießen einen angemessenen Prämien-
rabatt, welcher fofort von der Jahresprämie in Abzug gebracht wird.

Die Unterzeichneten find zu jeder Auskunft und zur persönlichen Ausnahme
von Versicherungen stets bereit und empfehlen dem landwirthschaftlichen
Publikum obige Gesellschaft ganz ergebenst.

Bernstadt, Louis Röhricht. Cunersdorf, Paul Gast.
Oels, Gustav Kuß. Schmollen, Carl Malige. Schwundnig, Carl Guhr.

Yas Darmf- und Mannen-Bad
in den Wolff’fchen Anlagen

Beftellungen für Bäder und Badespecies, sowie auf künstliche und natürliche
ift eröffnet.

lBrunnen werden nur in meiner Apotheke entgegengenommen.

Oels. F. flswald.
HinderGartewszeräthschritten, anngerittlje Hängematteiu

Hchaukelm Hvringseile Vettschem Htoctie cäanbmagen, Puppen-
wagen, Gummibeille und Ballnetze „Wedel, Hchmettertingsnetze,.
Geldsischnetze, Jischiingeln, Blumentaszitten Blumenfpritzem
Gießtiixnnem Htriclischeidey,« Hirt liörchen, Acktsschraubem
Yotanisirtrommeln , « Jstubstuctisöuchsen , Yorzellan - %abekinber
mit Mannen, Reier und Htiibe, Trommeln, rompeten,
Gfixarmontlia’s, Störer}, Fahnen, Blaseröhre Armbrüste, (gewichte,
Ysinallbüchfem Hcheibem Kegel, Feder-, Hand-, Äroquetspiele
Hilummationssgliallons empfiehlt C. Liebeskind.


